Satzung

uber die Erhebung von Abgaben
far die zentrale und dezentrale Schmutzwasserbeseitigung

der Hamburger Stadtentwasserung — Anstalt des 6ffentlichen
Rechts —

fur das Gebiet der Gemeinde Dassendorf

vom 11.02.2008

(Beitrags- und Geblihrensatzung Schmutzwasserbeseitigung)

Aufgrund der 88 1, 2, 6, 8, 9 und 9 a des Kommunalabgabengesetzes Schleswig-Holstein,
der offentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Gemeinde Dassendorf vom 28.11.2007 und
der Satzung firr die Ubertragung der Abgabensatzungshoheit der Schmutzwasserbeseitigung
fur die Gemeinde Dassendorf auf die Hamburger Stadtentwésserung vom 28.11.2007 hat die
Geschaftsfiihrung der Hamburger Stadtentwasserung (HSE) — Anstalt des 6ffentlichen
Rechts — am 11.02.2008 folgende Satzung erlassen:
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I. Abschnitt: Grundlagen der Abgabenerhebung

§1
Offentliche Einrichtungen

(1) Die Hamburger Stadtentwasserung betreibt zentrale 6ffentliche Einrichtungen fir die
Schmutzwasserbeseitigung nach Maf3gabe des § 2 ihrer Satzung tber die Schmutzwasser-
beseitigung (Allgemeine Schmutzwasserbeseitigungssatzung) in der jeweils geltenden Fas-
sung.

(2) Die Hamburger Stadtentwésserung betreibt eine weitere 6ffentliche Einrichtung fir die
Beseitigung des in Kleinklaranlagen anfallenden Schlamms und des in geschlossenen Gru-
ben anfallenden Schmutzwassers nach Mal3gabe von § 2 ihrer Satzung Gber die Schmutz-
wasserbeseitigung (Allgemeine Schmutzwasserbeseitigungssatzung) in der jeweils gelten-
den Fassung.

§2
Abgabenerhebung

(1) Die Hamburger Stadtentwasserung erhebt Beitrage fur die Herstellung der zentralen 6f-
fentlichen Schmutzwasserbeseitigungseinrichtungen. Die Erschlie3ung von Grundstiicken in
neuen Baugebieten (rdumliche Erweiterung der Schmutzwasserbeseitigungsanlagen) sowie
die Herstellung zusatzlicher Grundstiicksanschliisse gelten als Herstellung zentraler dffentli-
cher Schmutzwasserbeseitigungseinrichtungen.

(2) Die Hamburger Stadtentwéasserung erhebt fir die Vorhaltung und Inanspruchnahme ihrer
offentlichen Einrichtungen zur Schmutzwasserbeseitigung Gebihren.

§3
Kostenerstattungen

(1) Die Hamburger Stadtentwasserung fordert Kostenerstattungen bzw. Aufwendungsersatz
fur besondere Leistungen, die nicht durch den Schmutzwasserbeitrag bzw. die Gebihren fur
die Schmutzwasserbeseitigung abgegolten sind. Zu den besonderen Leistungen zahlen

1. die Veranderung oder Umlegung von Grundstiicksanschlissen,
2. die Herstellung von zusatzlichen Grundstiicksanschlissen im Sinne von § 23 der
Allgemeinen Schmutzwasserbeseitigungssatzung.

(2) Schuldner der Kostenerstattungen bzw. des Aufwendungsersatzes nach Absatz 1 sind

die Grundstlckseigentiimer und dinglich Nutzungsberechtigten, bei Wohnungs- und Teilei-
gentum die Wohnungs- und Teileigentiimer.
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II. Abschnitt: Beitrage fur die zentrale Schmutzwasserbeseitigung

8§84
Grundséatze der Beitragserhebung

(1) Die Hamburger Stadtentwéasserung erhebt einmalige Beitrage fiir die zentrale 6ffentliche
Einrichtung der Schmutzwasserbeseitigung.

(2) Beitrage werden erhoben zur Abgeltung der Vorteile, die durch die Mdglichkeit der Inan-
spruchnahme entstehen.

§5
Beitragsféahige Aufwendungen

Beitragsfahig sind alle Investitionsaufwendungen fir die eigenen Anlagen der Hamburger
Stadtentwasserung fur die zentrale 6ffentliche Schmutzwasserbeseitigung nach der Allge-
meinen Schmutzwasserbeseitigungssatzung. Aufwendungen fur Anlagen Dritter (Baukosten-
zuschusse) sind beitragsfahig, wenn die Hamburger Stadtentwéasserung durch sie dauerhaf-
te Nutzungsrechte an Schmutzwasseranlagen erworben hat.

8§86
Berechnung des Beitrags

Der Beitrag fur die Schmutzwasserbeseitigung errechnet sich durch die Vervielféaltigung der
nach den Bestimmungen Uber den Beitragsmalstab berechneten und gewichteten Grund-
stucksflache (8§ 8) mit dem Beitragssatz (§ 14).

8§7
Gegenstand der Beitragspflicht

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstlcke, die an die zentrale 6ffentliche Schmutzwas-
serbeseitigungseinrichtung angeschlossen werden kénnen und fur die

1. eine bauliche, gewerbliche, industrielle oder vergleichbare Nutzung festgesetzt ist,
sobald sie bebaut, gewerblich, industriell oder in vergleichbarer Weise genutzt wer-
den durfen,

2. eine bauliche, gewerbliche, industrielle oder vergleichbare Nutzung nicht festge-
setzt ist, wenn sie nach der Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordne-
ten baulichen Entwicklung in der Gemeinde zur Bebauung oder gewerblichen, indus-
triellen oder vergleichbaren Nutzung anstehen.

(2) Wird ein Grundstlick an die zentrale 6ffentliche Schmutzwasserbeseitigungseinrichtung
tatsachlich angeschlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraus-
setzungen des Absatzes 1 nicht erfillt sind.

(3) Grundstiick im Sinne dieser Satzung ist grundsatzlich das Grundstiick im grundbuch-
rechtlichen Sinne.
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§8
Beitragsmalstab fir die Schmutzwasserbeseitigung

(1) Der Beitrag fur die Schmutzwasserbeseitigung wird als nutzungsbezogener Flachenbei-
trag erhoben.

(2) Bei der Ermittlung des nutzungsbezogenen Flachenbeitrages werden fur das erste Voll-
geschoss 100% und fur jedes weitere Vollgeschoss 25% der Grundstiicksflache in Ansatz
gebracht.

Als Vollgeschoss gelten alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Vollge-
schosse sind. Ist eine Geschosszahl wegen der Besonderheiten des Bauwerks nicht fest-
stellbar, werden bei industriell genutzten Grundstucken je angefangene 3,50 m und bei allen
in anderer Weise baulich oder gewerblich genutzten Grundstiicken je angefangene 2,40 m
Hohe des Bauwerks als ein Vollgeschoss gerechnet.

(3) Als Grundstticksflache nach Absatz 2 gilt

a) bei Grundstiicken, die im Bereich eines Bebauungsplanes liegen, die gesamte Fla-
che, wenn fur das Grundstiick im Bebauungsplan bauliche oder gewerbliche Nutzung
festgesetzt ist,

b) bei Grundstiicken, die Gber die Grenzen des Bebauungsplanes hinausreichen, die
Flache im Bereich des Bebauungsplanes, wenn fiir diese darin bauliche oder gewerb-
liche Nutzung festgesetzt ist,

c) bei Grundstiicken, fur die kein Bebauungsplan besteht und die mit ihrer gesamten
Grundsticksflache innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (8
34 BauGB), die Gesamtflache des Grundstlickes,

d) bei Grundstiicken, fur die kein Bebauungsplan besteht und dessen Grundstiicksfla-
chen teilweise innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (8 34 BauGB)
und teilweise im AulRenbereich liegen, die Flache zwischen der jeweiligen StralRen-
grenze und einer im Abstand von 50 Meter dazu verlaufenden Parallelen. Bei
Grundsttcken, die nicht an eine Stral3e angrenzen oder nur durch einen zum Grund-
stiick gehtérenden Weg mit einer StralRe verbunden sind, die im Abstand von 50 Me-
ter dazu verlaufende Parallele,

e) bei Grundstiicken, die durch eine Satzung nach § 34 Absatz 4 BauGB erfasst sind,
die Flache innerhalb des Satzungsgebietes,

f) bei Grundstticken, die Uber die sich nach den Buchstaben a) — e) ergebenden Gren-
zen hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Flachen zwischen der jeweiligen
StralRengrenze bzw. im Falle von Buchstabe d) der der StraRe zugewandten Grund-
stiicksseite und einer Parallelen hierzu, die in einer Tiefe verlauft, die der tbergrei-
fenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung entspricht,

g) bei Grundstiicken, fur die im Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz oder als
Friedhof festgesetzt ist oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortstei-
les (8 34 BauGB) tatsachlich so genutzt werden, die Grundflache der einen An-
schlussbedarf an die Schmutzwasserbeseitigungsanlage auslésenden bzw. tatséch-
lich angeschlossenen Baulichkeiten, geteilt durch die Grundflachenzahl (GRZ) 0,2.
Die so ermittelte Flache wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre
Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den AufRenwénden der Baulichkeiten ver-
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(4)

laufen, wobei bei einer Uberschreitung der Grundstiicksgrenze durch diese Zuord-
nung eine gleichmaiige Flachenerganzung auf dem Grundstlck erfolgt,

h) bei bebauten Grundstiicken im Auf3enbereich (8 35 BauGB) die Grundflache der ei-
nen Anschlussbedarf an die Schmutzwasserbeseitigungsanlage auslésenden bzw.
tatsachlich angeschlossenen Baulichkeiten, geteilt durch die Grundflachenzahl (GRZ)
0,2. Die so ermittelte FlAche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass
inre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den AulRenwénden der Baulichkeiten
verlaufen, wobei bei einer Uberschreitung der Grundstiicksgrenze durch diese Zu-
ordnung eine gleichmafige Flachenergédnzung auf dem Grundstick erfolgt,

i) bei Grundsticken im AuR3enbereich (8 35 BauGB), fur die durch Planfeststellung eine
der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist (z.B. Abfalldeponie), die
Flache des Grundstiicks, auf die sich die Planfeststellung bezieht.

Als Zahl der Vollgeschosse nach Absatz 2 gilt

a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte héchstzulassige Zahl der
Vollgeschosse,

b) bei Grundstiicken, fir die im Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse nicht festge-
setzt, sondern nur eine Baumassenzahl oder nur die Hohe der baulichen Anlagen
angegeben ist, die durch 3,5 geteilte hdchstzulassige Baumassenzahl bzw. die durch
3,5 geteilte hdchstzulassige Gebaudehdhe, wobei Bruchzahlen tiber 0,5 auf volle
Zahlen aufgerundet werden. Bruchzahlen bis 0,5 finden keine Beriicksichtigung,

¢) bei Grundstiicken, auf denen nur Garagen oder Stellplatze errichtet werden diirfen,
die Zahl von einem Vollgeschoss,

d) die Zahl der tats&chlich vorhandenen oder sich durch Umrechnung ergebenden Voll-
geschosse, wenn aufgrund der tatsachlich vorhandenen Bebauung die Zahl der Voll-
geschosse nach Buchstabe a) oder die Baumassenzahl bzw. die Gebaudehthe nach
Buchstabe b) tberschritten werden,

e) soweit kein Bebauungsplan besteht oder in dem Bebauungsplan die Zahl der Vollge-
schosse nicht bestimmt ist und durch die Ubrigen Festsetzungen des Bebauungs-
plans die Zahl der zul&ssigen Vollgeschosse nicht abzuleiten ist,

aa) bei bebauten Grundstiicken, die Zahl der in der ndheren Umgebung Uber-
wiegend vorhandenen Vollgeschosse,

bb) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstiicken ebenfalls die Zahl der in
der naheren Umgebung Uberwiegend vorhandenen Vollgeschosse,

cc) bei Grundstiicken, die mit einem Kirchengebaude bebaut sind, die Zahl von
einem Vollgeschoss,

f) bei Grundsticken, fiir die im Bebauungsplan sonstige Nutzung festgesetzt ist oder
die aulRerhalb von Bebauungsplangebieten tatsachlich so genutzt werden (z.B. Sport-
Fest- und Campingplatze, Schwimmbader, Friedhodfe), wird ein Vollgeschoss ange-
setzt,
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g) bei Grundstiicken im AuRenbereich (8 35 BauGB), fiir die durch Planfeststellungsbe-
schluss eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist, wird - be-
zogen auf die Flache nach Absatz 3 Buchstabe h) - ein Vollgeschoss angesetzt.

(5) Bei Grundstiicken, die im Geltungsbereich einer Satzung nach 8§ 34 Absatz 4 BauGB
oder § 35 Absatz 6 BauGB liegen, sind zur Feststellung der Zahl der Vollgeschosse die Vor-
schriften entsprechend anzuwenden, wie sie bestehen fur

a) Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen Uber das zuldssige Nut-
zungsmal getroffen sind,

b) die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn die Satzung keine Bestimmungen
Uber das zulassige Nutzungsmal enthalt.

(6) Ist die tatsachliche Nutzung eines Grundstiicks héher als die zuléassige, so ist bei der Bei-
tragserhebung von der tatséchlichen Nutzung auszugehen.

(7) Der Beitrag wird nach den Absatzen 2 bis 7 neu festgesetzt und der Mehrbetrag nacher-
hoben, wenn und soweit

1. sich die Grundstiicksflache nach Absatz 2 durch Vereinigung mit einem bisher
beitragsfreien Grundstiick oder mit einem bisher beitragsfreien Grundstiicksteil
vergroliert,

2. inden Fallen von Absatz 6 Satz 2 eine Bebauung stattfindet.

§9
Beitragspflichtige

Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Bescheides Eigentiimerin oder
Eigentiimer des Grundstiicks oder zur Nutzung am Grundstiick dinglich Berechtigte oder
Berechtigter ist. Mehrere Beitragspflichtige sind Gesamtschuldnerinnen oder Gesamtschuld-
ner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentiimer
entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.

8§10
Entstehung des Beitragsanspruchs

(1) Der Beitragsanspruch entsteht mit der betriebsfertigen Herstellung der jeweiligen zentra-
len offentlichen Schmutzwasserbeseitigungsanlage vor dem Grundstiick einschliellich des
ersten Grundstiicksanschlusses bei Anliegergrundstiicken bis zum zu entwassernden
Grundstuck, bei Hinterliegergrundsticken bis zur Grenze des trennenden oder vermittelnden
Grundstiicks mit der Stral3e, in der die Leitung verlegt ist. Soweit ein Beitragsanspruch nach
den Satzen 1 und 2 noch nicht entstanden ist, entsteht er spatestens mit dem tatsachlichen
Anschluss.

(2) Im Falle des § 7 Absatz 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss, friihestens

jedoch mit der Genehmigung des Anschlusses nach der Allgemeinen Schmutzwasserbesei-
tigungssatzung.
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§11
Vorauszahlungen

Auf Beitrage koénnen bis zur H6he des voraussichtlichen Beitrages Vorauszahlungen gefor-
dert werden, sobald mit der Ausfiihrung einer Malinahme begonnen wird. 8 9 gilt entspre-
chend.

8§12
Veranlagung, Falligkeit

Der Schmutzwasserbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der Be-
kanntgabe des Bescheides féllig. Bei der Erhebung von Vorauszahlungen kénnen langere
Fristen bestimmt werden.

§13
Abldsung

Vor Entstehung der Beitragspflicht kann der Beitragsanspruch im Ganzen durch Vertrag zwi-
schen dem Beitragspflichtigen und der Hamburger Stadtentwasserung in Hohe des voraus-
sichtlich entstehenden Anspruches abgelost werden. Fir die Berechnung des Ablésebetra-
ges gelten die Bestimmungen dieser Satzung.

8§14
Beitragssatz

Der Beitragssatz fir die Herstellung der zentralen éffentlichen Schmutzwasserbeseitigungs-
einrichtung betragt 1,99 Euro/m2.

lll. Abschnitt: Gebihren fur die zentrale Schmutzwasserbeseitigung

§15
Grundséatze der Gebiihrenerhebung

(1) Fur die Vorhaltung und die Inanspruchnahme der zentralen 6ffentlichen Schmutzwasser-
beseitigungseinrichtung und fur die nach § 9 Abwasserabgabengesetz zu entrichtende Ab-
wasserabgabe werden Schmutzwassergebihren nach Maf3gabe der folgenden Vorschriften
erhoben.

(2) Schmutzwassergebtihren werden als Grundgebihren fur das Vorhalten der jederzeitigen
Leistungsbereitschaft fur die Grundstlcke, die an die 6ffentlichen zentralen Schmutzwasser-
anlagen angeschlossen sind, und als Zusatzgebuhren fir die Grundstlicke, die in die 6ffentli-
chen zentralen Schmutzwasserbeseitigungsanlagen einleiten oder in diese entwassern, er-
hoben.
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§16
Grundgebihrenmal3stab und —satz fir die Schmutzwasserbeseitigung

(1) Die Grundgebunhr fir die Schmutzwasserbeseitigung wird nach einem die Vorhaltung be-
ricksichtigenden Mal3stab erhoben.

(2) Die Grundgebthr betragt einheitlich 5,98 Euro/Monat fir jeden Anschluss an die
Schmutzwasseranlage. Sind mehrere Gebaude mit nur einem Anschluss angeschlossen, so
ist die Grundgebdihr fir jedes Gebdude zu entrichten. Das gleiche gilt, wenn mehrere
Grundstiicke mit nur einem Anschluss angeschlossen sind. Sofern in einem Geb&ude meh-
rere in sich abgeschlossenen Benutzungseinheiten, wie Wohnungen, Laden, Handwerksbe-
triebe und Geschaftsraume, sind, ist die Grundgebtihr fir jede Benutzungseinheit zu entrich-
ten.

8§17
Zusatzgebihrenmalstab und —satz fir die Schmutzwasserbeseitigung

(1) Die Zusatzgebuhr fur die Schmutzwasserbeseitigung wird nach einem die tatsachliche
Inanspruchnahme bertcksichtigenden Mal3stab erhoben.

(2) Mal3stab fur die Zusatzgebuhr ist die Schmutzwassermenge, die in die 6ffentliche
Schmutzwasserbeseitigungsanlagen gelangt. Berechnungseinheit fuir die Gebuhr ist 1 m3
Schmutzwasser.

(3) Als in die offentliche Schmutzwasserbeseitigungsanlagen gelangt gelten

1. die dem Grundsttick aus 6ffentlichen und privaten Wasserversorgungsanlagen zuge-
fuhrte und durch Wasserzahler ermittelte Wassermenge,

2. die auf dem Grundstiick gewonnene und dem Grundstiick sonst zugefiihrte Wasser-
menge,

3. die tatsachlich eingeleitete Schmutzwassermenge, insbesondere soweit eine Abwas-
sermesseinrichtung besteht.

(4) Hat ein Wasserzéhler oder eine Abwassermesseinrichtung nicht richtig oder tiberhaupt
nicht angezeigt, so wird die Wasser- bzw. Schmutzwassermenge von der Hamburger Stadt-
entwasserung unter Zugrundelegung des Verbrauchs bzw. der Einleitungsmenge des Vor-
jahres und Berlcksichtigung der begriindeten Angaben des Gebuhrenpflichtigen geschétzt.
Unterlasst der Gebihrenpflichtige den Einbau eines Wasserzéahlers, so wird der Gebihren-
berechnung mindestens eine Schmutzwassermenge von 40 m3/Jahr je Haushaltsangehori-
gen zugrunde gelegt.

(5) Die Wassermenge nach Absatz 3 Nr. 1, die aus privaten Wasserversorgungsanlagen
entnommen wurde, und die Wassermenge nach Absatz 3 Nr. 2 hat der Gebuhrenpflichtige
der Hamburger Stadtentwasserung fur den Bemessungszeitraum (Kalenderjahr) bis zum 31.
Januar des folgenden Jahres anzuzeigen. Sie ist durch Wasserzahler nachzuweisen, die der
Gebihrenpflichtige auf seine Kosten einbauen muss. Die Wasserzéhler missen den Be-
stimmungen des Eichgesetzes entsprechen. Wenn die Hamburger Stadtentwésserung auf
solche Messeinrichtungen verzichtet, kann sie als Nachweis tiber die Wassermengen prifba-
re Unterlagen verlangen. Sie ist berechtigt, die Wassermengen zu schatzen, wenn diese auf
andere Weise nicht ermittelt werden kdnnen.
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(6) Wassermengen, die nachweislich nicht in die 6ffentliche Schmutzwasserbeseitigung ge-
langt sind, werden auf Antrag abgesetzt. Der Antrag ist nur innerhalb einer Ausschlussfrist
von einem Jahr fur das abgelaufene Kalenderjahr zuléassig. Fir den Nachweis gilt Absatz 5
sinngemal. Die Hamburger Stadtentwasserung kann nach Anhdrung des Antragstellers auf
dessen Kosten Gutachten anfordern. Zuviel erhobene Gebihren sind zu verrechnen oder zu
erstatten.

(7) Die Zusatzgebuihr betragt je m3 Schmutzwasser 3,16 Euro.

§18
Erhebungszeitraum

(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr.

(2) Soweit die Gebuhr nach den durch Wasserzahler ermittelten Wassermengen erhoben
wird (8 17 Absétze 3, 4 und 5) und die Ableseperiode nicht mit dem Erhebungszeitraum (Ka-
lenderjahr) Gbereinstimmt, gilt als Berechnungsgrundlage fur den Erhebungszeitraum der
Wasserverbrauch der Ableseperiode, von der mindestens 11 Monate in den Erhebungszeit-
raum fallen.

§19
Gebuhrenpflicht

(1) Die Gebuhrenpflicht fiir die Grundgebuhr besteht, sobald das Grundstick an die zentrale
offentliche Schmutzwasserbeseitigungseinrichtung angeschlossen ist.

(2) Die Gebuhrenpflicht fir Zusatzgebtiihren besteht, sobald das Grundstlick an die zentrale
offentliche Schmutzwasserbeseitigungseinrichtung angeschlossen ist und der zentralen 6f-
fentlichen Schmutzwasserbeseitigungseinrichtung von dem Grundstiick Schmutzwasser zu-
gefuhrt wird.

8§20
Entstehung des Gebiihrenanspruchs

(1) Der Gebuhrenanspruch entsteht mit der Inanspruchnahme, fiir Grundgebihren durch die
Bereitstellung, flr Zusatzgebihren durch die Einleitung. Die Abrechnung entstandener An-
spriiche erfolgt jahrlich (8§ 18); vierteljahrlich werden Vorausleistungen fir schon entstandene
Teilanspriiche erhoben (8§ 21).

(2) Wechselt der Gebuhrenschuldner wahrend des Jahres, entsteht der Anspruch damit fur
den abgelaufenen Teil des Jahres. Bis zur Anzeige des Wechsels sind der bisherige und der
neue Geblhrenschuldner Gesamtschuldner.

§21
Vorausleistungen
(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes kénnen von der Hamburger Stadtentwésserung

Vorausleistungen auf die Gebuhren verlangt werden. Die H6he richtet sich nach der Gebuh-
renschuld des Vorjahres oder dem voraussichtlichen Entgelt fir das laufende Jahr.
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(2) Vorausleistungen werden mit je einem Viertel des Betrages nach Absatz 1 Satz 2 am
15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. erhoben.

§22
Gebiuhrenschuldner

(1) Gebuhrenschuldner sind die Grundstiickseigentiimer und dinglich Nutzungsberechtigten,
bei Wohnungs- und Teileigentum die Wohnungs- und Teileigentiimer.

(2) Mehrere Eigentumer oder mehrere aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte sind
Gesamtschuldner. Das gilt auch fiir die Wohnungs- und Teileigentiimer in einer Eigentimer-
gemeinschatft hinsichtlich der auf ihr gemeinschaftliches Grundstuick entfallenden Gebuhren.

8§23
Falligkeit

Die Gebuhren werden durch schriftlichen Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der
Bekanntgabe des Bescheides féllig; § 20 Absatz 2 bleibt unberihrt.

IV. Abschnitt: Gebuhren fir die dezentrale Schmutzwasserbeseitigung
8§24
Grundsatze fur die Gebuhrenerhebung bei der dezentralen Schmutzwasserbeseiti-
gung

Fur die Vorhaltung und die Inanspruchnahme der dezentralen offentlichen Schmutzwasser-
einrichtung werden Gebuhren erhoben.

§25
Gebuhrenmafistab und Gebuhrensatz
Die Grundgebiihr betragt 48,72 Euro fir jede vorgenommene Entsorgung. Die Abfuhrgebiihr
betragt 1,40 Euro fur jeden entsorgten m3 Schmutzwasser bzw. Fakalschlamm.
§ 26

Gebuhrenpflicht und entsprechend anwendbare Bestimmungen

(1) Die Gebuhrenpflicht besteht, sobald die Kleinklaranlage oder die Abwassergrube in Be-
trieb genommen wird.

(2) 88 18, 20, 21, 22, 23 gelten entsprechend.
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V. Abschnitt: Schlussbestimmungen

§ 27
Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht

Die Abgabenpflichtigen haben der Hamburger Stadtentwasserung jede Auskunft zu erteilen,
die fur die Festsetzung und Erhebung der Abgaben nach dieser Satzung erforderlich ist. Je-
der Wechsel der Rechtsverhéltnisse am Grundstiick ist der Hamburger Stadtentwasserung
sowohl vom VeraufRerer als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzei-
gen. Sind auf dem Grundstiick Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Abgaben beein-
flussen (z. B. grundstiickseigene Brunnen, Wasserzufihrungen, Wasser- oder Abwasser-
messvorrichtungen), so hat der Abgabenpflichtige dies unverziglich der Hamburger Stadt-
entwéasserung schriftlich anzuzeigen; dieselbe Verpflichtung besteht fur ihn, wenn solche
Anlagen neu geschaffen, geéndert oder beseitigt werden. Beauftragte der Hamburger Stadt-
entwasserung durfen nach MaRRgabe der Abgabenordnung Grundstiicke betreten, um Be-
messungsgrundlagen fir die Abgabenerhebung festzustellen oder zu Uberprifen; die Abga-
benpflichtigen haben dies zu ermdglichen.

§28
Datenverarbeitung

(1) Zur Ermittlung der Abgabenpflichten und zur Festsetzung der Abgaben im Rahmen der
Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen personenbezoge-
nen und grundstiicksbezogenen Daten, die aus der Prifung des gemeindlichen Vorkaufs-
rechts nach dem Baugesetzbuch der Gemeinde Dassendorf bekannt geworden sind, sowie
aus dem Grundbuch, den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbehorde und des Katasteram-
tes durch die Hamburger Stadtentwésserung zuléassig. Die Hamburger Stadtentwasserung
darf sich diese Daten von den genannten Amtern und Behérden tbermitteln lassen und zum
Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung weiterverarbeiten.

(2) Soweit die Gemeinde Dassendorf die offentliche Wasserversorgung selbst betreibt, sich
bei der offentlichen Wasserversorgung eines Dritten bedient oder in der Gemeinde Dassen-
dorf die offentliche Wasserversorgung durch einen Dritten erfolgt, ist die Hamburger Stadt-
entwasserung berechtigt, sich die zur Feststellung der Abgabenpflichtigen und zur Festset-
zung der Abgaben nach dieser Satzung erforderlichen personenbezogenen und grund-
stiicksbezogenen Daten und Wasserverbrauchsdaten von der Gemeinde Dassendorf oder
dem Dritten mitteilen zu lassen und diese Daten zum Zwecke der Abgabenerhebung nach
dieser Satzung weiterzuverarbeiten.

(3) Die Hamburger Stadtentwasserung ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Abga-
benpflichtigen und von nach den Abséatzen 1 und 2 anfallenden Daten ein Verzeichnis der
Abgabenpflichtigen mit den fiir die Abgabenerhebung nach dieser Satzung erforderlichen
Daten zu fihren und diese Daten zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung
zu verwenden und weiterzuverarbeiten.

§29
Ordnungswidrigkeiten

Zuwiderhandlungen gegen Pflichten nach 88 17 Abs. 5 und 27 der Satzung sind Ordnungs-
widrigkeiten nach 8 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes.
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8§30
Inkrafttreten

(1) Diese Abgabensatzung tritt riickwirkend zum 01.01.2008 in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten die Regelungen der Satzung Uber die Erhebung von Abgaben fir die
zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde Dassendorf vom 11.11.2004

aul3er Kraft, die die hoheitliche Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung betreffen.

(3) Soweit Abgabenanspriiche vor dem Inkrafttreten dieser Satzung entstanden sind, gelten
die dafiir maRgebenden Regelungen.

(4) Soweit Beitragsanspriiche vor der 6ffentlichen Bekanntmachung dieser Satzung aber
nach dem Inkrafttreten oder vorgesehenen Inkrafttreten der Satzung nach Abs. 2 entstanden

sind, werden die Beitragspflichtigen nicht unginstiger gestellt als nach der bisherigen Sat-
zung.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Hamburg, den 11.02.2008

Dr. Michael Beckereit Wolfgang Werner

Seite 13 von 13



	Inhaltsübersicht 
	I. Abschnitt:  Grundlagen der Abgabenerhebung 
	II. Abschnitt:  Beiträge für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung 
	  
	III. Abschnitt:  Gebühren für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung 
	V. Abschnitt:  Schlussbestimmungen 
	 I. Abschnitt:   Grundlagen der Abgabenerhebung 
	II. Abschnitt:  Beiträge für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung 
	Gegenstand der Beitragspflicht 
	Vorauszahlungen 

	III. Abschnitt: Gebühren für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung  
	Vorausleistungen 
	Fälligkeit 

	V. Abschnitt:  Schlussbestimmungen 
	Datenverarbeitung 



